
Betreff: AnO/0004/2023, Begrünter Lärmschutz für Anwohner Wolbecker Straße  
 
 
Zur Anfrage der Anregung der Fraktion der Grünen zur Begrünung des Lärmschutzes an der 
Wolbecker Straße teile ich Ihnen mit, dass dieser Abschnitt in der Zuständigkeit der WSD für den 
Neubau der Kanalbrücke, bzw. der Stadt Münster liegt. 
Aus Sicht des Landesbetriebs gelten hier jedoch ebenfalls die in unserer Stellungnahme auf die 
ähnliche Anfrage gemachten Aussagen (s. Anlage). 
Für die Radwegunterführung am Ausbauende der Umgehungsstraße finden derzeit 
Untersuchungen statt, wie ein Begrünung hergestellt werden kann, um hier einen Schutz vor 
Graffiti zu erreichen. 
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